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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 06.03.2013 

1. Änderung des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 

hier: Feststellung des beitragspflichtigen Entgeltes bei Anwendung der Gleitzone oder der 

anteiligen Beitragsbemessungsgrenze bei fehlender Rückmeldung der Krankenkasse 

________________________________________________________________________ 

 

Bislang ist unter Ziffer 2.7.1.3 (Krankenkassenmeldung - Anwendung der Gleitzone) des 

gemeinsamen Rundschreibens beschrieben, dass die von den Krankenkassen ermittelten 

Ergebnisse solange zu berücksichtigen sind, bis eine neue Krankenkassenmeldung erfolgt. 

Bei Anwendung der Gleitzonenregelung aufgrund einer versicherungspflichtigen Mehrfach-

beschäftigung ist demnach das der Gleitzonenberechnung zugrunde liegende beitragspflich-

tige Gesamtentgelt nur abzuändern, sofern die Krankenkasse eine neue Krankenkassen-

meldung erstattet.  

 

Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Entscheidung der Krankenkasse eine 

auf die Zukunft gerichtete Dauerwirkung erzielt. Dieser Grundsatz ist gleichermaßen bei der 

Feststellung der anteiligen Beitragsbemessungsgrenze im Sinne von § 22 Abs. 2 SGB IV 

aufgrund einer versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung sowie bei der Feststellung 

eines Sozialausgleichsanspruchs des Arbeitnehmers getroffen worden. Entsprechende Aus-

sagen sind unter 2.7.1.2 (Krankenkassenmeldung - Prüfergebnis Sozialausgleich) des ge-

meinsamen Rundschreibens sowie im Fragen- und Antwortenkatalog des GKV-

Spitzenverbandes zum Qualifizierten Meldedialog vom 12.11.2012 unter Ziffer 2 – Meldun-

gen der Krankenkassen, Frage 2.1, getroffen worden (www.gkv-datenaustausch/FAQ Quali-

fizierter Meldedialog).  

 

Nach den Gemeinsamen Grundsätzen zur Beitragsberechnung nach § 22 Abs. 2 SGB IV bei 

Arbeitnehmern mit mehreren versicherungspflichtigen Beschäftigungen vom 23.11.2011 

(Ziffer 12.2 - Verfahren bei der Krankenkasse) wird es hingegen angesichts der Tatsache, 

dass das Mitteilungsverfahren mit einem gewissen Zeitverzug einhergeht, für zulässig erach-

tet, wenn der Arbeitgeber im monatlichen Verfahren der Beitragsberechnung eigenständig 

eine vorläufige Aufteilung der beitragspflichtigen Einnahmen nach den Grundsätzen des 
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§ 22 Abs. 2 SGB IV vornimmt und nicht auf die Reaktion der Krankenkasse wartet, voraus-

gesetzt, der Arbeitnehmer teilt ihm das Arbeitsentgelt aus der weiteren Beschäftigung mit. 

Die endgültige Aufteilung erfolgt durch die Krankenkasse. Der Arbeitgeber hat dabei sicher-

zustellen, dass das Arbeitsentgelt ohne die vorläufige Aufteilung der beitragspflichtigen Ein-

nahmen in die GKV-Monatsmeldung einfließt und ferner eine Korrektur der Beitragsauftei-

lung vorgenommen wird, sofern die eigenständig ermittelten Werte von den Werten der 

Krankenkasse im DSKK abweichen. 

Um keine divergierenden Prozesse im Qualifizierten Meldedialog entstehen zu lassen, er-

folgt eine Angleichung in den Aussagen unter den Ziffern 2.7.1.2 - 2.7.1.4 des gemeinsamen 

Rundschreibens sowie in der Frage 2.1 im Fragenkatalog des GKV-Spitzenverbandes (An-

lage) im Sinne der Festlegung in den Gemeinsamen Grundsätzen nach § 22 SGB IV.  

Der getroffene Grundsatz der Dauerwirkung der Feststellung durch die Krankenkasse wird 

durch diese Harmonisierung nicht aufgehoben, sondern durch eine für die Abrechnungspra-

xis der Arbeitgeber sinnvolle Option einer Vorabermittlung ergänzt. 

Im Zuge der Anpassung werden aufgrund des Zeitablaufes auch die Hinweise zum einmali-

gen Jahresverfahren unter Ziffer 2.7.1.4 (Krankenkassenmeldung - anteilige Beitragsbe-

messungsgrenze) gestrichen. 

Anmerkung: 

Das geänderte gemeinsame Rundschreiben ist Bestandteil der parallel zur Niederschrift 

ausgelieferten Nachtragslieferung des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Mel-

deverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ in der Fassung 

vom 06.03.2013 (Version 2.50). 

Anlage (Fragenkatalog des GKV-Spitzenverbandes) 
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Fragen-  und Antwortenkatalog zum qualifizierten Meldedialog  

auf Grundlage der GKV- Monatsmeldung und  

des Datensatzes Krankenkassenmeldung 

Stand: 6. März 2013 

 

 

 

 

Einleitung 

 

Ab dem 1. Januar 2012 haben die Krankenkassen den Arbeitgebern im qualifizierten Melde-

dialog Auskunft über den Anspruch des Arbeitnehmers auf Sozialausgleich in Fällen weiterer 

beitragspflichtiger Einnahmen zu geben und bei Anwendung der Gleitzone sowie bei der 

Ermittlung der anteiligen Beitragsbemessungsgrenzen aufgrund einer Mehrfachbeschäfti-

gung die Höhe der Gesamtentgelte auf Grundlage der abgegebenen GKV-Monatsmeldungen 

zu übermitteln. In der ab dem 1. Januar 2013 an geltenden Fassung des Datensatzes Kran-

kenkassenmeldung (DSKK) wurden die Inhalte der Datenbausteine Meldesachverhalt Gleitzo-

ne (DBGZ) und Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze (DBBG) um die Belange der ge-

setzlichen Anforderungen und fachpraktischen Auswirkungen optimiert respektive modifi-

ziert sowie die sich daraus ergebenden korrespondierenden Auswirkungen in der GKV-

Monatsmeldung (DBKV) ergänzt. Die grundsätzlich fachlichen Fragen wurden in diesem Do-

kument mit aufgenommen. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag nach 

§ 242a SGB V für das Jahr 2013 auf 0,00 EUR festgelegt und diesen Wert am 12. November 

2012 im Bundesanzeiger bekanntgegeben. Damit ist für das Jahr 2013 – so wie bereits für 

die Jahre 2011 und 2012 – kein Sozialausgleich von den Arbeitgebern durchzuführen. Nach 

der bestehenden Rechtsauffassung des BMG und des GKV-Spitzenverbandes sind die Mel-

dungen nach § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 SGB IV (GKV-Monatsmeldungen) nur in den Jahren 

zu erstellen, in denen der durchschnittliche Zusatzbeitrag größer Null ist und daher ein Sozi-

alausgleich in Betracht kommen kann. Nach dieser Maßgabe bleibt das Meldeverfahren für 

Zwecke der Durchführung des Sozialausgleichs auch im Jahr 2013 ausgesetzt. Diese Grund-

regel gilt im Übrigen auch für künftige Kalenderjahre. Insoweit sind die genannten Melde-

pflichten zur Durchführung eines Sozialausgleiches nur für die Kalenderjahre umzusetzen, 

für die das BMG einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag größer 0,00 EUR bekannt geben 

wird. Dessen ungeachtet bleiben die Meldeverpflichtungen der Arbeitgeber (GKV-

Monatsmeldungen) und Krankenkassen (Krankenkassenmeldungen) in den Fällen der versi-

cherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung zur Feststellung der Anwendung der Gleitzo-

nenregelung und zur Überprüfung der Beitragsbemessungsgrenzen bestehen. 
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Die bestehenden Textpassagen, die aufgrund des fehlenden Sozialausgleichanspruches kei-

ne Relevanz haben, sind kursiv gekennzeichnet. 

 

In Ergänzung des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kran-

ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ sowie des gemeinsamen Rundschrei-

bens „Beitrags- und melderechtliche Auswirkungen des Sozialausgleichs nach § 242b SGB V" 

der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung veröffentlicht der GKV-Spitzenverband die 

nachstehenden Fragen und Antworten als Verständnishilfe für die technische Umsetzung und 

als ergänzende Information zu Beginn des Verfahrens.  

 

Der Fragen- und Antwortenkatalog ist unterteilt in fachliche Fragen (Teil A) und technische 

Fragen (Teil B). Innerhalb der Teile A und B sind die Fragen aufgeteilt nach den Meldungen 

der Arbeitgeber und den Meldungen der Krankenkassen. 
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A. Fachliche Fragen 

 

1. Meldungen der Arbeitgeber 

 

Frage 1.1  

Hat der Arbeitgeber auch nach beendeter Beschäftigung rückwirkend eine GKV-

Monatsmeldung abzugeben?  

Antwort 

Ja. Erhält der Arbeitgeber erst nach beendeter Beschäftigung Kenntnis über eine weitere bei-

tragspflicht ige Einnahme bzw. eine weitere versicherungspflichtige Beschäftigung des Ar-

beitnehmers, das/die während der Beschäftigung bezogen/ausgeübt wurde, sind die fehlen-

den GKV-Monatsmeldungen nachträglich abzugeben. Hierauf wird die Krankenkasse mit 

dem Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK) entsprechend reagieren. 

 

 

Frage 1.2  

Der Arbeitnehmer wechselt vom Arbeitsplatz im Betriebsteil A zu einem Arbeitsplatz in den 

Betriebsteil B. Hat der Arbeitgeber diesen Arbeitsplatzwechsel im Rahmen des qualifizierten 

Meldedialogs zu berücksichtigen? 

Antwort 

Ja. Fordert die Krankenkasse eine GKV-Monatsmeldung für den Arbeitnehmer unter der Be-

triebsnummer des Betriebsteils A an, so sind die GKV-Monatsmeldungen vom Arbeitgeber 

unter der Betriebsnummer des Betriebsteils B abzugeben. 

 

 

Frage 1.3  

Dürfen für den gleichen Meldezeitraum mehrere GKV-Monatsmeldungen vom selben Arbeit-

geber abgegeben werden? 

Antwort 

Nein. Meldungen mit Zeitüberschneidungen vom selben Arbeitgeber sind unzulässig. 

 

 

Frage 1.4 

Wird die GKV-Monatsmeldung oder deren Inhalt von den Krankenkassen an die Deutsche 

Rentenversicherung oder die Bundesagentur für Arbeit weitergeleitet? 

Antwort: 

Nein. Die GKV-Monatsmeldung verbleibt ausschließlich im Bestand der Krankenkasse. 

 

 

 



 

 4

Frage 1.5  

Hat der Insolvenzverwalter GKV-Monatsmeldungen abzugeben und entsprechende Antwort-

datensätze der Krankenkassen zu berücksichtigen? 

Antwort 

Ja. Die GKV-Monatsmeldung ist wie jede andere DEÜV-Meldung vom Insolvenzverwalter ab-

zugeben. Der Insolvenzverwalter hat überdies die von den Krankenkassen nach § 28h 

Abs. 2a Viertes Buch Sozialgesetzbuch übermittelten Informationen zum Anspruch auf Sozi-

alausgleich und zur Anwendung der Gleitzone sowie der Ermittlung der Beitragsbemes-

sungsgrenze bei einer Mehrfachbeschäftigung zu berücksichtigen.  

 

 

Frage 1.6 

Müssen auch für Arbeitnehmer GKV-Monatsmeldungen abgegeben werden, die nach § 242b 

Abs. 6 SGB V regelmäßig keinen Anspruch auf Sozialausgleich haben (Personengruppen-

schlüssel 107, 121, 122, 123 und 144)? 

Antwort 

Ja. GKV-Monatsmeldungen sind auch für diese Arbeitnehmer abzugeben, sofern mehrere 

beitragspflicht ige Einnahmen bezogen werden bzw. weitere versicherungspflichtige Beschäf-

tigungen ausgeübt werden, um zu erkennen, welche Arbeitnehmer keinen individuellen Zu-

satzbeitrag zu leisten haben). 

 

 

Frage 1.7 

Muss der Arbeitgeber auch weiterhin GKV- Monatsmeldungen abgeben, obwohl die Kranken-

kasse mit  dem Datensatz Krankenkassenmeldung mitgeteilt  hat, dass kein Sozialausgleich 

mehr durchzuführen ist? 

Antwort 

Ja. GKV- Monatsmeldungen sind ungeachtet eines etwaigen tatsächlichen Anspruchs auf So-

zialausgleich abzugeben.  

 

 

Frage 1.8 

Mit welchem Inhalt sind GKV-Monatsmeldungen für unständig Beschäftigte abzugeben, die 

regelmäßig nur an einzelnen Tagen innerhalb eines Kalendermonats beschäftigt sind? 

Antwort 

Die GKV-Monatsmeldung umfasst – eine durchgehende Versicherungspflicht unterstellt - 

regelmäßig den gesamten Abrechnungszeitraum, mithin also den vollen Kalendermonat. Die 

tatsächlichen Beschäftigungstage sind insoweit irrelevant. 

 

 



 

 5

Frage 1.9 

Wie kann der Arbeitgeber gegenüber der Krankenkasse eine Änderung des Wertes im Feld 

AZVU (Aktenzeichen des Verursachers) anzeigen, sofern nicht die Betriebs- und Versiche-

rungsnummer als führende Ordnungskriterien genutzt werden? 

Antwort 

Grundsätzlich kann mit jeder Entgeltmeldung (also auch mit der GKV-Monatsmeldung) oder 

optional mit dem Abgabegrund „62 - Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer des 

Beschäftigten“ eine Änderung des Wertes im Feld AZVU gemeldet werden. 

 

 

Frage 1.10 

Müssen für Versicherte der landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) GKV-Monatsmeldungen 

abgegeben werden, obgleich die landwirtschaftliche Krankenkasse nicht in das reguläre Bei-

tragsverfahren über den Gesundheitsfonds eingebunden ist und keine Zusatzbeiträge erhebt 

oder einen Sozialausgleich gewährt? 

Antwort 

Für Versicherte der LKK ist eine GKV-Monatsmeldung nicht vorgesehen. Die Meldung der 

Gesamtentgelte für die Berechnung der Gleitzonenfälle und der anteiligen Beitragsbemes-

sungsgrenze erfolgt in Einzelfällen durch die LKK manuell. 

 

 

Frage 1.11 

Ist es ratsam, allein aufgrund eines gespeicherten DEÜV-Merkmals im Entgeltabrechnungs-

programm zur Mehrfachbeschäftigung eine GKV-Monatsmeldung auszulösen?  

Antwort 

Nein. Allein aufgrund des Kennzeichens „Mehrfachbeschäftigung“ sollte keine GKV-

Monatsmeldung ausgelöst werden, da auch die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung 

zur Kennzeichnung „Mehrfachbeschäftigung“ führt; diese Fälle lösen jedoch keine GKV-

Monatsmeldung aus, sofern es sich um die erste geringfügige Beschäftigung handelt. Beim 

Zusammentreffen von Hauptbeschäftigung und jeder weiteren geringfügigen Beschäftigung 

ist die GKV-Monatsmeldung zu erstatten. 

 

 

Frage 1.12 

Welches Entgelt ist in der GKV-Monatsmeldung für Arbeitnehmer anzugeben, die von der 

gesetzlichen Rentenversicherung befreit und Mitglied einer berufsständischen Versorgungs-

einrichtung sind?  

Antwort 

In der GKV-Monatsmeldung ist das fiktive laufende und einmalig gezahlte rentenversiche-

rungspflichtige Arbeitsentgelt anzugeben. 
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Frage 1.13 

Welches Arbeitsentgelt ist in der GKV-Monatsmeldung anzugeben, sofern das Arbeitsentgelt 

aus der Zweitbeschäftigung bekannt ist? 

Antwort 

In der GKV-Monatsmeldung ist stets das Arbeitsentgelt ohne Berücksichtigung der Zweitbe-

schäftigung anzugeben. 

 

 

Frage 1.14 

Unter welcher Monatsangabe ist in der GKV-Monatsmeldung bei einem Mehrfachbeschäftig-

ten einmalig gezahltes Arbeitsentgelt anzugeben? 

Antwort 

Das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt ist für den Monat zu melden, dem es beitragsrechtlich 

zuzuordnen ist; das ist im Regelfall der Monat der Auszahlung. Bei Anwendung der März-

Klausel ist eine Stornierung und Neumeldung der bereits abgegebenen GKV-Monatsmeldung 

für den Dezember des Vorjahres erforderlich.  Sofern die Einmalzahlung nach Ablauf oder 

während des Ruhens des Beschäftigungsverhältnisses im laufenden Kalenderjahr ausgezahlt 

worden ist, muss die letzte GKV-Monatsmeldung storniert und neu gemeldet werden. 

 

 

Frage 1.15 

Wie sind in der GKV-Monatsmeldung laufende und einmalig gezahlte Arbeitsentgelte anzu-

geben, sofern die Arbeitsentgelte über der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversi-

cherung (BBG) liegen? 

Antwort 

Das laufende Arbeitsentgelt ist auf die monatliche BBG und das einmalig gezahlte Arbeits-

entgelt auf die anteilige Jahres-BBG zu begrenzen.  

 

 

Frage 1.16 

In welchen Fällen ist unter Berücksichtigung des ausgesprochenen Meldemoratoriums eine 

GKV-Monatsmeldung abzugeben? 

Antwort 

Arbeitgeber sind verpflichtet, GKV-Monatsmeldungen abzugeben, sofern eine versiche-

rungspflichtige Mehrfachbeschäftigung vorliegt. Bei den im Gesetz genannten Meldeanlässen 

der unständigen Beschäft igung (Anm.: gemeint  sind unständige Beschäft igungen nur bei 

einem Arbeitgeber), der weiteren in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragspflicht i-

gen Einnahmen und des nicht oder nicht vollständig durchführbaren Sozialausgleichs ist  eine 

GKV- Monatsmeldung nicht abzugeben. 
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Frage 1.17 

Wozu benötigen die Krankenkassen die GKV-Monatsmeldungen bei einer versicherungs-

pflichtigen Mehrfachbeschäftigung? 

Antwort 

Die Krankenkassen prüfen auf Grundlage dieser GKV-Monatsmeldungen die Anwendung der 

Gleitzonenregelung und das Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenzen. 

 

 

Frage 1.18 

Ist die Pflicht zur Abgabe einer GKV-Monatsmeldung bei einer versicherungspflichtigen 

Mehrfachbeschäftigung abhängig von der Höhe des Arbeitsentgeltes? 

Antwort 

Nein. Ungeachtet der Höhe des Arbeitsentgeltes entsteht die Meldeverpflichtung, sobald und 

solange eine versicherungspflichtige Mehrfachbeschäftigung vorliegt. 

 

 

Frage 1.19 

Wird eine Korrektur einer GKV-Monatsmeldung auf Grundlage einer Rückmeldung der Kran-

kenkasse zu den Ergebnisdaten (DBMS, DBGZ oder DBBG) erwartet?  

Antwort 

Nein, eine Korrektur der bisher abgegebenen GKV-Monatsmeldung ist hier nicht vorgesehen. 
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2. Meldungen der Krankenkassen 

 

Frage 2.1  

Wie ist die Beitragsberechnung bei Hinzutritt (eines weiteren in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung beitragspflicht igen Einkommens) einer weiteren versicherungspflichtigen Beschäf-

tigung vom Arbeitgeber vorzunehmen, solange die Krankenkasse noch nicht geantwortet 

hat? 

Antwort 

Solange von der Krankenkasse keine Rückmeldung vorliegt, ist der Anspruch auf Sozialaus-

gleich, die evtl. Anwendung der Gleitzone sowie die ggf. vorzunehmende Ermittlung der Bei-

tragsbemessungsgrenze grundsätzlich ohne Berücksichtigung der weiteren Beschäftigung 

bzw. des weiteren beitragspflicht igen Einkommens vorzunehmen. 

 

Angesichts der Tatsache, dass das Mitteilungsverfahren mit einem gewissen Zeitverzug ein-

hergeht, wird es für zulässig erachtet, wenn der Arbeitgeber im monatlichen Verfahren der 

Beitragsberechnung eigenständig die Feststellung des Sozialausgleiches, die Anwendung der 

Gleitzonenregelung sowie das der Berechnung zugrunde zu legende Gesamtarbeitsentgelt 

bzw. bei Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze(n) die vorläufige Aufteilung der bei-

tragspflichtigen Einnahmen nach den Grundsätzen des § 22 Abs. 2 SGB IV vornimmt und 

nicht auf die Reaktion der Krankenkasse wartet. Voraussetzung hierfür ist, dass der Arbeit-

nehmer das Arbeitsentgelt aus der weiteren Beschäftigung mitteilt. Die endgültige Aufteilung 

führt die Krankenkasse durch. Der Arbeitgeber hat hierbei sicherzustellen, dass das Arbeits-

entgelt ohne die vorläufige Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen in die GKV-

Monatsmeldung einfließt und ferner eine Korrektur vorgenommen wird, sofern die eigen-

ständig ermittelten Werte von den Werten der Krankenkasse im DSKK abweichen. 

 

 

Frage 2.2  

Sind Feststellungen der Krankenkasse bei der Beitragsberechnung auch rückwirkend zu be-

rücksichtigen? 

Antwort 

Ja. Kann die Krankenkasse aufgrund verspäteter Informationen erst verzögert den Anspruch 

auf Sozialausgleich prüfen bzw. das Gesamtentgelt bei Anwendung der Gleitzone oder antei-

ligen Beitragsbemessungsgrenze feststellen, sind die übermittelten Ergebnisse auch für die 

zurückliegenden Abrechnungsmonate in der Entgeltabrechnung nachträglich zu berücksich-

tigen. 
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Frage 2.3  

Gibt es einen einheitlichen, festen Zeitpunkt im Laufe des Monats, an dem alle Krankenkas-

sen zeitgleich die Informationen an die Arbeitgeber versenden? 

Antwort 

Nein. Jede Krankenkasse wird unmittelbar nach dem Eingang aller erforderlichen Informatio-

nen das Ergebnis den Arbeitgebern zeitnah zukommen lassen, um Verzögerungen bei der 

Entgeltabrechnung zu vermeiden.  

 

 

Frage 2.4  

Ist es im Einzelfall möglich, dass die Krankenkasse die Informationen erst nach einem been-

deten Beschäftigungsverhältnis an den Arbeitgeber sendet? 

Antwort  

Ja. Jede Krankenkasse kann erst nach Eingang und Verarbeitung aller erforderlichen Informa-

tionen das Ergebnis den Arbeitgebern zukommen lassen. Soweit die erforderlichen Informa-

tionen anderer meldepflichtiger Stellen erst nachträglich oder verspätet der Krankenkasse 

übermittelt werden, kann die Krankenkasse erst verspätet, im Einzelfall auch erst nach dem 

Ende des Beschäftigungsverhältnisses, das Ergebnis melden. 

 

 

Frage 2.5 

Übermittelt die Krankenkasse die Informationen zur Anwendung der Gleitzone und der an-

teiligen Beitragsbemessungsgrenze bei Mehrfachbeschäftigung auch, sofern aufgrund eines 

durchschnittlichen Zusatzbeitrages von 0 EUR von der Krankenkasse keine Sozialausgleichs-

anspruchsprüfung durchzuführen ist? 

Antwort: 

Ja. Unabhängig vom Verfahren des Sozialausgleichs ermittelt die Krankenkasse bei einer ver-

sicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung die Berechnungswerte für die Anwendung der 

Gleitzone und der anteiligen Beitragsbemessungsgrenze. 

 

 

Frage 2.6  

Storniert die Krankenkasse die Anforderung einer GKV-Monatsmeldung in den Fällen, in de-

nen erst verspätet erkennbar wird, dass der Arbeitgeber keine GKV-Monatsmeldung abzu-

geben hat (z. B. verspätete Abgabe der Abmeldung aus der Zweitbeschäftigung)? 

Antwort 

Ja, die Anforderung der GKV-Monatsmeldung wird storniert. 
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Frage 2.7 

Müssen in diesen Fällen bereits abgegebene GKV-Monatsmeldungen storniert werden? 

Antwort 

Ja. Zu Unrecht abgegebene GKV-Monatsmeldungen sind zu stornieren.      

 

 

Frage 2.8 

Ist  es möglich, dass die Krankenkasse eine nach § 242b Abs. 3 SGB V bereits abschließend 

durchgeführte Jahreskorrekturrechnung korrigiert , sofern sich nach Abschluss dieses Ver-

fahrens ergänzende Korrekturnotwendigkeiten ergeben (z. B. rückwirkende Bewilligung einer 

Rente)? 

Antwort 

Ja. Die Jahreskorrekturrechnung ist  nicht als abschließend zu verstehen, sodass sich nach-

trägliche Änderungen entsprechend auswirken und ggf. eine erneute Jahreskorrekturrech-

nung erforderlich machen. 

 

 

Frage 2.9 

Erfolgt von der Krankenkasse auf jede GKV-Monatsmeldung mit dem Kennzeichen Gleitzo-

nenfall eine Rückmeldung mit den Angaben zur Gleitzonenberechnung für den gemeldeten 

Monat?  

Antwort 

Nein. Die Angaben zur Gleitzonenberechnung werden einmalig durch die Krankenkasse mit 

einem Datensatz Krankenkassenmeldung gemeldet (Meldegrund 10 und einem Beginn-

Datum im Datenbaustein DBGZ – Beitragsberechnung bei Mehrfachbeschäftigung in der 

Gleitzone). Weitere Datensätze Krankenkassenmeldung erfolgen erst, wenn sich die Gleitzo-

nenberechnung ändert oder wegfällt, weil sich die Entgelte in den Beschäftigungen verän-

dern oder eine der Beschäftigungen aufgegeben wird. 

 

 

Frage 2.10 

Entfällt in den Zeiten, in denen der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 0,00 EUR festgelegt 

wird und somit ein Sozialausgleich nicht durchzuführen ist, auch die Meldung der Kranken-

kasse an den Arbeitgeber über das Vorliegen weiterer beitragspflichtiger Einnahmen? 

Antwort 

Nein. Diese Meldung der Krankenkassen an den Arbeitgeber reduziert sich allerdings auf die 

Information über das Vorliegen einer versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung. Da 

eine GKV-Monatsmeldung bei sonstigen beitragspflichtigen Einnahmen nicht erforderlich ist, 

ist diese Information an den Arbeitgeber entbehrlich. 
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Frage 2.11 

Meldet die Krankenkassen stets den Zeitraum zurück, der in der GKV-Monatsmeldung 

angegeben wird, auch wenn es sich um Teilmonate handelt? 

Antwort 

Ja. Die Krankenkassenmeldung beinhaltet bei gemeldeten Teilmonaten den Zeitraum der 

abgegebenen GKV-Monatsmeldung mit dem Gesamtentgelt.  

 

 

Frage 2.12 

Welches Arbeitsentgelt meldet die Krankenkasse zurück, sofern in einer GKV-

Monatsmeldung ein Teilzeitraum angegeben ist? 

Antwort: 

In der Krankenkassenmeldung wird das Gesamtarbeitsentgelt aus den gemeldeten GKV-

Monatsmeldungen für einen Abrechnungszeitraum (Kalendermonat) angegeben. Das gemel-

dete Arbeitsentgelt aus dem Teilzeitraum wird hierbei von der Krankenkasse in der Meldung 

nicht hochgerechnet. Im DBGZ sind darüber hinaus die maßgeblichen SV-Tage zu übermit-

teln. 

 

 

Frage 2.13 

Der Arbeitgeber stellt eigenständig fest, dass die Gleitzone nicht mehr anzuwenden ist und 

teilt dies der Krankenkasse mit einer GKV-Monatsmeldung mit dem Kennzeichen Gleitzone 

= „0“ mit. Welche Reaktion erfolgt seitens der Krankenkasse?  

Antwort 

Die Krankenkasse beendet die Information zur Anwendung der Gleitzone bei diesem Arbeit-

geber mit: 

- DSKK Meldegrund = „30“ und Endedatum, 

- DBGZ Kennzeichen Gleitzone.  

 

 

Frage 2.14 

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Arbeitgeber, wenn sie von der Krankenkasse das 

Ergebnis erhalten, dass die Gleitzone nicht anzuwenden ist, weil das Gesamtentgelt die 

Grenze nach § 20 Abs. 2 SGB IV übersteigt, obwohl nach ihren Informationen das Gesamt-

entgelt innerhalb der Grenzen zur Anwendung der Gleitzone liegt? 

Antwort 

Die Rückmeldungen der Krankenkassen sind für die Arbeitgeber bindend; sie stellen insoweit 

Verwaltungsakte dar. Die Arbeitgeber sollten die Rückmeldungen durch die Krankenkassen 

zum Anlass nehmen, ihre Beurteilungen zu überprüfen. Im Normalfall kommen die Arbeitge-
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ber nach der erneuten Prüfung zum gleichen Ergebnis wie die rückmeldende Krankenkasse 

und passen die Angabe zur Anwendung der Gleitzone in der nächsten GKV-Monatsmeldung 

entsprechend an. Sollten die Arbeitgeber wiederum ein anderes Ergebnis als die Krankenkas-

se ermitteln, weil ihnen z. B. die Entgelte aus den weiteren Beschäftigung(en) nur unvollstän-

dig vorliegen, können sie weiterhin das abweichende Ergebnis zur Anwendung der Gleitzone 

mit der GKV-Monatsmeldung übermitteln, müssen jedoch bei der Berechnung der Beiträge 

die Rückmeldungen der Krankenkasse zur Anwendung der Gleitzone uneingeschränkt be-

achten. 

 

 

Frage 2.15 

Für welchen Zeitraum erfolgt die Rückmeldung der Krankenkasse? 

Antwort 

Entsprechend der im Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK) konzipierten Struktur, erfolgt 

die Rückmeldung der Datenbausteine monatsbezogen unter Angabe der Felder Zeitraum-

Beginn und Zeitraum-Ende. Zur besseren Abgrenzung wurde es als notwendig erachtet, „Be-

ginn-Meldungen“, „Ende-Meldungen“ und zeitgleiche „Beginn- und Ende-Meldungen“ der 

Krankenkassen im Rahmen des qualifizierten Meldedialogs mit den Arbeitgebern durch einen 

gesonderten Meldegrund - analog den Meldegründen im DEÜV-Verfahren - im DSKK darzu-

stellen. 

 

In den Fällen, in denen die Rückmeldung der Krankenkassen mit Meldegrund = „10“ (DSKK, 

Meldegrund – Stellen 076 bis 077) erfolgt und mit dem Meldegrund = „30“ nicht beendet 

wird, handelt es sich um einen Verwaltungsakt der Krankenkassen mit Dauerwirkung. Mithin 

gilt diese offene Meldung auch für die folgenden Abrechnungsmonate, so dass fiktiv von 

monatlichen Miteilungen der Krankenkasse auszugehen ist. 

 

Weitere Datensätze Krankenkassenmeldung erfolgen erst, wenn sich Änderungen ergeben. In 

diesen Fällen wird stets der offene Meldezeitraum mit einer weiteren Krankenkassenmeldung 

mit einem Bis-Datum und dem Meldegrund im DSKK = „30“ beendet. 

 

Darüber hinaus melden Krankenkassen optional mit dem Meldegrund = „40“, sofern bereits 

zu diesem Zeitpunkt bekannt ist, dass sich Änderungen im folgenden Abrechnungszeitraum 

ergeben. 

 

 

Frage 2.16 

Welches Gesamtentgelt übermittelt die Krankenkasse im Meldesachverhalt Beitragsbemes-

sungsgrenze (DBBG), sofern eine Überschreitung der maßgeblichen Beitragsbemessungs-
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grenze trotz des Zusammentreffens mehrerer sozialversicherungspflichtiger Entgelte in ei-

nem oder mehreren Versicherungszweigen nicht vorliegt? 

Antwort 

In der Krankenkassenmeldung wird als Gesamtentgelt die Summe der (ggf. auf die maßgeb-

liche Beitragsbemessungsgrenze reduzierten) Arbeitsentgelte aus den gemeldeten GKV-

Monatsmeldungen mitgeteilt. Mithin umfasst die Mitteilungspflicht nach § 28h Abs. 2a Nr. 3 

SGB IV auch die Versicherungszweige, in denen trotz Mehrfachbeschäftigung die Beitrags-

bemessungsgrenze nicht überschritten wird. 

 

 

Frage 2.17 

Welches Gesamtentgelt übermittelt die Krankenkasse in den Fällen, in denen Arbeitsentgelte 

aus einer Beschäftigung in einem knappschaftlichen Betrieb (AG A) und einem nicht knapp-

schaftlichen Betrieb (AG B) zusammentreffen? 

Antwort 

In diesen Fällen sind die Berechnungen nach § 22 Abs. 2 SGB IV in der Rentenversicherung 

getrennt durchzuführen (vgl. § 22 Abs. 2 Satz 3 SGB IV). Insoweit entspricht das Gesamtent-

gelt RV für den AG A dem gemeldeten (ggf. auf die maßgebliche Beitragsbemessungsgrenze 

reduzierten) Arbeitsentgelt aus der GKV-Monatsmeldung des AG A. Die vg. Ausführungen 

gelten für den AG B entsprechend. 

 

 

Frage 2.18 

Welches Gesamtentgelt übermittelt die Krankenkasse bei Vorliegen von mindestens zwei 

Beschäftigungen sowie Versicherungsfreiheit in einem oder mehreren Zweigen in der Sozial-

versicherung – z. B. AG A BGR 1011 und AG B BGR 1111? 

Antwort 

Der AG A erhält im Feld Gesamtentgelt RV das vom AG B gemeldeten (ggf. auf die maßgebli-

che Beitragsbemessungsgrenze reduzierten) Arbeitsentgelt übermittelt. AG B erhält als Ge-

samtentgelt RV das eigene bereits in der GKV-Monatsmeldung übermittelte (ggf. auf die 

maßgebliche Beitragsbemessungsgrenze reduzierte) Arbeitsentgelt zurückgemeldet. 

 

 

Frage 2.19 

Welches Gesamtentgelt übermittelt die Krankenkasse bei Vorliegen von mehr als zwei Be-

schäftigungen sowie Versicherungsfreiheit in einem oder mehreren Zweigen in der Sozialver-

sicherung- z. B. AG A BGR 1011, AG B BGR 1111 und AG C BGR 1111? 

Antwort 

Der AG A erhält im Feld Gesamtentgelt RV die Summe der von AG B und AG C gemeldeten 

(ggf. auf die maßgebliche Beitragsbemessungsgrenze reduzierte) Arbeitsentgelte übermit-
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telt. AG B und AG C erhalten als Gesamtentgelt RV in der Summe das eigene bereits in der 

GKV-Monatsmeldung übermittelte und das vom jeweils anderen AG C oder AG B gemeldete 

(jeweils ggf. auf die maßgebliche Beitragsbemessungsgrenze reduzierte) Arbeitsentgelt zu-

rückgemeldet 

 

 

Frage 2.20 

Nach welchen Werten erfolgt seitens der Arbeitgeber die Bemessung des umlagepflichtigen 

Entgelts? 

Antwort 

Für die Berechnung der Umlagen ist stets der im DBBG enthaltende Wert Gesamtarbeitsent-

gelt AlV maßgebend, nach dem die Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung der 

im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Auszubildenden bemessen 

werden oder bei Versicherungspflicht zu bemessen wären. 

 



 

 15

B. Technische Fragen 

 

1. Meldungen der Arbeitgeber 

 

Frage 1.1 

Muss das Entgeltabrechnungsprogramm bei einem nicht vollständig durchführbaren Sozial-

ausgleich 2 GKV- Monatsmeldungen pro Monat generieren (eine GKV- Monatsmeldung mit  

KV- GRUND 00 im Datenbaustein Krankenversicherung (DBKV) und eine GKV- Monatsmeldung 

mit  KV- GRUND 02 im DBKV)? 

Antwort 

Nein. Kann der Arbeitgeber den Sozialausgleich nicht vollständig durchführen ist  lediglich 

eine GKV- Monatsmeldung pro Monat  mit  dem KV- GRUND 02 im DBKV abzugeben. 

 

 

Frage 1.2 

In welcher Reihenfolge sind bei Beginn einer Mehrfachbeschäftigung die Anmeldung (Abga-

begrund 10) und die GKV-Monatsmeldung (Abgabegrund 58) zu übersenden? 

Antwort 

Wegen der beginnenden Mitgliedschaft bei der Krankenkasse ist zunächst die Anmeldung 

vom Arbeitgeber zu senden und anschließend die GKV-Monatsmeldung. Beide Meldungen 

können jedoch in einer Datei - in vorgenannter Reihenfolge - enthalten sein. 

 

 

Frage 1.3 

Kann die GKV-Monatsmeldung separat von „normalen“ DEÜV-Meldungen unter Berücksichti-

gung der Dateifolgenummern in getrennten Dateien gemeldet werden? 

Antwort 

Ja. Eine getrennte Datenlieferung ist möglich. 

 

 

2. Meldungen der Krankenkassen 

 

Frage 2.1  

Mit welcher Verfahrenskennung im Auftragssatz werden die Meldungen der Krankenkassen 

an die Arbeitgeber versehen? 

Antwort 

Die Verfahrenskennung lautet SAG. 
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Frage 2.2 

Mit welcher Meldelogik werden die Meldungen der Krankenkasse abgegeben? 

Antwort 

Jede Beginn-Meldung (Meldegrund 10) enthält ein Beginn-Datum ohne Ende-Datum (Grund-

stellung). 

Jede Ende-Meldung (Meldegrund 30) enthält ein Beginn-Datum und Ende-Datum.  

Jede Beginn- und Ende-Meldung (Meldegrund 40) enthält ein Beginn-Datum und Ende-

Datum. Meldungen der Krankenkassen mit Beginn- und Ende-Daten können überdies auch 

jahresübergreifend übermittelt werden. 

 

 

Frage 2.3  

Wie wird im Datensatz Krankenkassenmeldung angezeigt, dass keine GKV-Monatsmeldung 

mehr abzugeben ist? 

Antwort 

Im Datensatz selbst wird der Meldegrund 30 (Ende) angegeben; im Datenbaustein Meldesa-

chverhalt GKV-Monatsmeldung (DBMM) wird das KENNZMOME 1 mit einem Bis-Datum ge-

meldet. Zu diesem Zeitpunkt endet die Pflicht zur Abgabe der GKV-Monatsmeldung.  

 

Zusätzlich kann ein zweiter DSKK mit dem Meldegrund 10 (mit dem Folgetag) und einem 

Datenbaustein DBMM mit dem KENNZMOME 2 von der Krankenkasse übermittelt werden. 

 

 

Frage 2.4 

Wie erfolgen die Meldungen der Krankenkassen bei Vorliegen eines Anspruchs auf Sozial-

ausgleich, sofern z. B. durch eine DEÜV- Meldung des Arbeitgebers ein Krankenkassenwech-

sel angezeigt wird? 

Antwort 

Die bisherige Krankenkasse beendet die offenen Meldezeiträume mit  zwei Datensätzen 

Krankenkassenmeldung (DSKK): 

DSKK 1: Meldegrund 30, Abgabegrund 01 und Kennzeichen 1 im Datenbaustein Meldesach-

verhalt  GKV- Monatsmeldung  

DSKK 2: Meldegrund 30, Abgabegrund 02 und Kennzeichen 1 im Datenbaustein Meldesach-

verhalt  Sozialausgleich 

 

Die neue Krankenkasse fordert  mit  einem DSKK (Meldegrund 10, Abgabegrund 01 und dem 

Kennzeichen 1 im Meldesachverhalt  GKV- Monatsmeldung) die GKV- Monatsmeldung mit  dem 

Beginn der Mitgliedschaft  an. Nach Erhalt  der GKV- Monatsmeldung sendet die neue Kran-

kenkasse mit  einem weiteren DSKK das Ergebnis der Prüfung zum Anspruch auf Sozialaus-
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gleich (Meldegrund 10, Abgabegrund 02 und Kennzeichen 1 im Datenbaustein Meldesach-

verhalt  Sozialausgleich). 

 

 

Frage 2.5 

Wie werden Änderungen in der laufenden Beurteilung zum Sozialausgleich und zur Anwen-

dung der Gleitzonenregelung durch die Krankenkasse im Datensatz Krankenkassenmeldung 

(DSKK) angezeigt? 

Antwort 

Offene Meldezeiträume werden zunächst mit einem Bis-Datum und dem Meldegrund 30 im 

DSKK beendet. Diese Festlegung gilt für alle Ergebnisse, die mit der Krankenkassenmeldung 

übermittelt werden. Anschließend erfolgt ein weiterer DSKK von der Krankenkasse mit dem 

Meldegrund 10 und einem Beginn-Datum, der die Änderungen abbildet. 

 

 

Frage 2.6 

Können in einem DSKK sowohl der Datenbaustein DBMM als auch der Datenbaustein DBMS 

oder DBGZ oder DBBG enthalten sein?  

Antwort: 

Nein. Die Datenbausteine DBMM, DBMS sowie DBGZ oder DBBG werden jeweils in einem ei-

genen Datensatz von der Krankenkasse übermittelt. 

 

 

Frage 2.7 

Können in einem Datensatz DSKK mehrere gleichartige Datenbausteine wie z. B. der DBMM 

enthalten sein?  

Antwort: 

Nein. Es kann nur jeweils ein fachlicher Datenbaustein enthalten sein. 

 


